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Grundlagen



Verfügung
Materieller Verfügungsbegriff (5 VwVG)

 Anordnung einer Behörde
• Einseitigkeit
• Verbindlichkeit

 Einzelfall
 Regelung eines Aussenrechtsverhältnisses
 Grundlage im öffentlichen Recht

Fehlen eines Elements  keine Verfügung



 Bezeichnung der verfügenden Behörde
 Tatsachen, Rechtssätze, Gründe
 Verfügungsformel, Kostenregelung
 Rechtsmittelbelehrung
 Adressaten
 Datum
 Unterschrift

Fehlen eines Elements  trotzdem Verfügung

Formeller Verfügungsbegriff (52 VRPG)

Verfügung



Verfügung als „Scharnier“ 
(Doppelfunktion)

Verwaltungsverfahren Beschwerdeverfahren

Gesuch

Von Amtes wegen

Beschwerdeinstanz
Verfügung

Verwaltungsbehörde



AnfechtungsobjektStreitgegenstand

Antrag
+Begründung

Antrag
+Begründung

Antrag
+Begründung



Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 
(VwVG)
vom 20. Dezember 1968

Art. 25a
1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann von der 
Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich 
auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte
oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie:

a. widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt 
oder wider- ruft;

b. die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt;
c. die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt.

2 Die Behörde entscheidet durch Verfügung.

Verfügung 
über 
Realakte





Was ist ein «blosser» 
Rechtsreflex?

Drei Merkmale:

I. Realakt als Ursache

II. Beeinträchtigung der individuellen 
Rechtsstellung als Wirkung

III. Vom Gesetzgeber* objektiv nicht beabsichtigt

*auch reales Handeln benötigt eine gesetzliche Grundlage



Auswahlverfahren
[~Verwaltungsverfahren]

Entscheid
[~Verfügung]

Bewerbung A
[~Gesuch]

Bewerbung B Bewerbung C

Absage B Absage C

Vertragsabschluss

Zusage A
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Vorverhandlung Entscheid Vertrags-
abschluss

privatrechtlicher Vertrag

öffentlichrechtlicher Vertrag

P

V

P = Parteierklärung
V = Verfügung
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